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BAG: Keine Bürgenhaftung nach AEntG für Bauherren

Nach dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AentG) haftet ein Unternehmer, der einen anderen Unternehmer mit der
Erbringung von Werk- oder Dienstleistungen beauftragt, für dessen Verpflichtung zur Zahlung des Mindestentgelts an
seine Arbeitnehmer wie ein Bürge, der auf die Einrede der Vorausklage verzichtet hat. Dieser Haftung unterliegen
allerdings nicht Unternehmer, die lediglich als bloße Bauherren eine Bauleistung in Auftrag geben (BAG, Urt. v.
16. 10. 2019 – 5 AZR 241/18).
Die Beklagte hat auf einem ihr gehörenden Grundstück in Berlin ein Einkaufszentrum errichten lassen, das sie
verwaltet und in dem sie Geschäftsräume an Dritte vermietet. Für den Bau des Gebäudes beauftragte sie einen
Generalunternehmer, der mehrere Subunternehmer einschaltete. Bei einem dieser Subunternehmer war der Kläger als
Bauhelfer beschäftigt. Dieser Subunternehmer blieb ihm – trotz rechtskräftiger Verurteilung in einem
Arbeitsgerichtsprozess – Lohn schuldig. Über das Vermögen des Generalunternehmers wurde zwischenzeitlich das
Insolvenzverfahren eröffnet. Der Kläger hat deshalb wegen des ihm für seine Arbeit auf der Baustelle des
Einkaufszentrums noch zustehenden Nettolohns die Beklagte in Anspruch genommen. Die Klage blieb in allen
Instanzen erfolglos.
(PM BAG Nr. 31/19 v. 16. 10. 2019)
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